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MITTEILUNG 

INFORMATION 

Kontakt: natparl@consilium.europa.eu 

Tel./Fax: +32.2-281.4271/+32.2-281.4933 

Betr.: Antrag der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union 

Zuleitung an die Parlamente der Mitgliedstaaten 
  

Der Präsident der Ukraine hat dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union am 28. Februar 

2022 den Antrag der Ukraine, Mitglied der Europäischen Union zu werden12, übermittelt. 

Ich beehre mich, Sie über diesen Antrag zu unterrichten. 

 

Der Generalsekretär 

 

                                                 
1 Anlage I. Antrag (auf Ukrainisch). 
2 Anlage II. Übersetzung des Antrags. 
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ANLAGE II 

 

Der Präsident der Ukraine 

Kiew, 28. Februar 2022 

Exzellenz, 

die Ukraine als europäischer Staat, der die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Werte achtet, beehrt sich, gemäß Artikel 49 des Vertrags über die 

Europäische Union die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu beantragen. 

Eine gemeinsame Erklärung der ukrainischen Staatsführung zum Antrag der Ukraine auf 

Beitritt zur Europäischen Union ist beigefügt. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Wolodymyr Selenskyj 

Seiner Exzellenz Herrn Emmanuel Macron 

Präsident der Französischen Republik 

Vorsitz des Rates der Europäischen Union 

Paris 

 

Kopie an: 

Seine Exzellenz Herrn Charles Michel 

Präsident des Europäischen Rates 

Ihre Exzellenz Frau Ursula von der Leyen 

Präsidentin der Europäischen Kommission 

Ihre Exzellenz Frau Roberta Metsola 

Präsidentin des Europäischen Parlaments 

Brüssel 
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Gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, des 

Vorsitzenden der Werchowna Rada der Ukraine Ruslan Stefantschuk und des 

Ministerpräsidenten der Ukraine Denys Schmyhal zum Antrag der Ukraine auf 

Mitgliedschaft in der Europäischen Union 

Wir, Vertreter der Staatsführung der Ukraine – 

in Bekräftigung der Tatsache, dass die Ukraine ein europäischer Staat ist, der die europäischen 

demokratischen Werte teilt, die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union von 1992 und 

im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union von 1957 verankert sind, insbesondere 

Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören; 

gestützt auf Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union, wonach jeder europäische Staat, 

der die genannten Werte achtet, beantragen kann, Mitglied der Union zu werden; 

in der Erwägung, dass die Ukraine historisch integraler Bestandteil der europäischen Zivilisation ist, 

einschließlich des christlichen Staates der Rus mit seiner Hauptstadt in Kiew, und dass die Wurzeln 

der politischen und rechtlichen Traditionen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in der 

Ukraine auf die antiken demokratischen Stadtstaaten, die slawischen Volksräte (Wetsche) des 

Mittelalters, das Magdeburger Recht der Selbstverwaltung der Städte und die Verfassung des 

Hetman Pylyp Orlyk von 1710, die im Geiste der Aufklärung verfasst wurde, zurückgehen; in der 

Erwägung, dass der strategische Kurs zum Erwerb der Vollmitgliedschaft in der Europäischen 

Union durch die Ukraine in der Verfassung der Ukraine festgelegt und verankert ist; 

in Anbetracht der eindeutigen Unterstützung der großen Mehrheit des ukrainischen Volkes für den 

europäischen Kurs des ukrainischen Staates; 

unter Hinweis darauf, dass die Ukraine auf der modernen geopolitischen Weltkarte einen strategisch 

wichtigen Platz einnimmt, zwischen einer freien und menschenorientierten Welt, in der 

demokratische Werte und Freiheit vorherrschen, auf der einen Seite, und einem Teil der Welt, der 

sich nun auf dem Weg der Herrschaft autoritärer Führer über den Menschen und seine Freiheiten 

bewegt, auf der anderen Seite; 

unter Hervorhebung des historischen Moments, in dem sich die Ukraine und die gesamte zivilisierte 

Welt aufgrund des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine wegen ihres europäischen 

und euro-atlantischen Entwicklungskurses befinden; 

in Anbetracht der erheblichen und dynamischen Fortschritte, die die Ukraine bei der Umsetzung des 

Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der EU und bei der Angleichung der 

ukrainischen Rechtsvorschriften an die überwiegende Mehrheit der Rechtsvorschriften der EU 

erzielt hat; 
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unter Berücksichtigung der spürbaren Fortschritte der wirtschaftlichen Integration zwischen der 

Ukraine und der EU, die durch die vertiefte und umfassende Freihandelszone ermöglicht wurden, 

und unter Hinweis darauf, dass die EU seit nunmehr fast zehn Jahren der wichtigste Handelspartner 

der Ukraine ist und ihr Anteil am Gesamthandel der Ukraine 2021 erneut mehr als 40 % erreicht 

hat; 

 

in der Erwägung, dass die Ukraine durch die Integration in die Binnenmärkte der EU, insbesondere 

den Energiemarkt, bereits in europäische Prozesse eingebunden ist und sich an wichtigen 

politischen Initiativen der EU, insbesondere dem europäischen Grünen Deal, beteiligt; 

in der Erwägung, dass die Ukraine sehr stark unter dem kommunistischen und dem 

nationalsozialistischen Regime gelitten hat und dass der Beitrag der Ukraine zum Sieg über den 

Nationalsozialismus durch die Aufnahme der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik unter die 

Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen im Jahr 1945 anerkannt wurde; 

in der Erwägung, dass der historische Beschluss über die Unabhängigkeit der Ukraine vom 

Parlament der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik am 19. August 1991 verkündet und am 

1. Dezember 1991 in einem gesamtukrainischen Referendum mit einer Mehrheit von mehr als 90 % 

der Stimmen bestätigt wurde; 

in der Erwägung, dass die unabhängige Ukraine 1994 mit ihrer beispiellosen Entscheidung, ihren 

Kernwaffenbestand – den drittgrößten der Welt – aufzulösen, ihr Bekenntnis zu Frieden bekräftigt 

hat; 

unter Betonung, dass die Ukraine jetzt eine pluralistische Demokratie ist und das ukrainische Volk 

seine Freiheitsliebe und sein Eintreten für die europäischen Werte unter Beweis gestellt hat, indem 

es der Bedrohung der Demokratie im Jahr 2004 mit den Protesten der Bevölkerung in der 

Orangenen Revolution und erneut 2013-2014 mit den beispiellosen Euromaidan-Protesten Einhalt 

geboten hat, was ungefähr 100 ukrainischen Patrioten unter europäischer Flagge das Leben gekostet 

hat, nachdem die Regierung versucht hatte, die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit 

der EU zu verhindern; 

in der Erwägung, dass die ukrainische Nation eine beispiellose Widerstandsfähigkeit an den Tag 

legt und weiterhin geeint und gefestigt im Kampf gegen die anhaltende Aggression der Russischen 

Föderation steht, die darauf abzielt, die ukrainische Staatlichkeit zu leugnen, die Ukraine als 

unabhängigen Staat zu zerstören, unser Land des Rechts auf einen selbst bestimmten 

außenpolitischen Kurs zu berauben und die Ukraine mit dem Ziel des Völkermords an der 

ukrainischen Bevölkerung zu „entnazifizieren“ – 
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stellen wir im Namen der Ukraine und aller Ukrainer, die für einen unabhängigen, integralen und 

freien europäischen Staat gekämpft haben und weiterhin kämpfen, 

auf der Grundlage des Antrags der ukrainischen Zivilgesellschaft auf Beitritt zur EU auf dem 

Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft vom 21. Mai 2015 in Riga 

diesen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union und ersuchen, dass er im 

Rahmen eines besonderen Verfahrens geprüft wird. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass der historische Prozess der Bildung einer Familie 

europäischer Nationen unvollständig sein wird, wenn die Ukraine außerhalb der Europäischen 

Union verbleibt. 

Der Erfolg der europäischen Integration der Ukraine wird einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität 

und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent leisten und weitreichende positive 

Transformationseffekte in ganz Osteuropa und im gesamten postsowjetischen Raum haben. 

Er wird auch zum Wohlstand Europas beitragen, indem das enorme Potenzial der ukrainischen 

Wirtschaft vollständig freisetzt wird. 

Wir sind uns der Schwierigkeiten in Bezug auf die Erfüllung der Beitrittskriterien voll und ganz 

bewusst. Wir sind zuversichtlich, dass die Ukraine, die einen so hohen Preis für ihre europäische 

Entscheidung und für die Sicherheit Europas gezahlt hat, trotz der Hindernisse bei der Erfüllung all 

dieser Kriterien in der Lage sein wird, diesen Weg zu beschreiten, um endlich der europäischen 

Familie beitreten zu können. 

Wir appellieren an die europäische Gesellschaft und die europäischen Staaten, die sich während des 

anhaltenden Krieges, den Russland nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen die gesamte 

zivilisierte Welt führt, geschlossen hinter die ukrainische Bevölkerung gestellt haben, Solidarität 

mit der Ukraine zu zeigen und ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu unterstützen. 

Wir appellieren an die Europäische Union, unverzüglich das förmliche Verfahren einzuleiten, das 

dazu führen wird, dass der Ukraine der Status als Kandidat für die Mitgliedschaft in der 

Europäischen Union förmlich zuerkannt wird. 

Der Präsident der Ukraine Der Präsident der 

Werchowna Rada der 

Ukraine 

Der Ministerpräsident der Ukraine 

   

Wolodymyr Selenskyj Ruslan Stefantschuk Denys Schmyhal 
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